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§ 1 

Allgemeines - Geltungsbereich 

 

 

Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende 

oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir 

ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 

 

 

§ 2 

Preise - Zahlungsbedingungen 

 

 

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 

Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Die Kosten der Verpackung wer-

den gesondert in Rechnung gestellt. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig 

genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung 

zulässig. 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung zu zah-

len. 

Verzugszinsen werden in Höhe von 8 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz per anno berech-

net. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen verän-

derter Lohn-, Material- und Betriebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später nach Ver-

tragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

 

 

§ 3 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

 

1. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen in gesetzlichem Umfang zu. 

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller 

nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

 

 



§ 4 

Lieferzeit 

 

 

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungemäße Erfüllung 

der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbe-

halten. 

 

2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 

so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-

wendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorste-

hende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälli-

gen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 

Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 

3. Wir haften im Falle des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferver-

zugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in 

Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 

 

4. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben un-

berührt. 

 

 

§ 5 

Gefahrübergang 

 

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Be-

steller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zu-

fälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ver-

sendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

 

 

§ 6 

Eigentumsvorbehalt 

 

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten und/oder eingebauten Gegenständen (Vor-

behaltsware) bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher uns aus diesem Vertrag und aus der Geschäfts-

verbindung zu dem Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, jetzt oder künftig stehende Forderun-

gen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) vor. 

Der Kunde ist zum Weiterverkauft, zu Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung sowie zur an-

schließenden Veräußerung im Rahmen von verlängerten Eigentumsvorbehalten berechtigt, sofern 

dieses im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erfolgt. Nicht gestattet ist insbesondere eine Verpfän-

dung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware durch den Kunden. Das Eigentum an der Vor-

behaltsware darf der Kunde auf seine Abnehmer erst nach vollständiger Tilgung unserer Forderungen 

übertragen. 

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hin-

gewiesen und diesen unverzüglich benachrichtigen. 

Wir sind berechtigt, jederzeit, auch ohne Rücktritt vom Vertrag und ohne Nachfristsetzung, die Her-

ausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem Kunden ein Zurückbehaltungs- oder Leis-

tungsverweigerungsrecht wegen bereits geleisteter Zahlungen zusteht. 

 

 



 

§ 7 

Gewährleistung und Mängelrüge 

 

Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB geschul-

deten Untersuchungs- und Rügeobligenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 

bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 

1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 

634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen versieht. 

Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. Falls die gelieferte Ware ei-

nen Mangel aufweist, der bereits zum Zeitpunkt der Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Wa-

re, vorbehaltlich fristgerecht der Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware lie-

fern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller, unbeschränkt etwaiger Schadensersatzansprüche, 

von Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ansprüche des Bestellers wegen der zum 

Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 

und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns ge-

lieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht wor-

den ist, es sei denn die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

 

 

§ 8 

Sonstiges 

 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeit aus diesem Vertrag ist unser 

Geschäftssitz; wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verkla-

gen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke ent-

halten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepub-

lik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
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